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Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

                                                        Wasserflächen

Grünflächen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

                                                        Parkanlage

                                                        Sportplatz

                                                        Freibad

                                                        Dauerkleingärten / Kleingärten

                                                        Friedhof

der Lutherstadt Eisleben

mit den Ortschaften Bischofrode, Burgsdorf,

Hedersleben, Osterhausen, Polleben,

Landkreis  Mansfeld - Südharz

S A L E G       Sachsen -  Anhaltinische      Landesentwicklungsgesellschaft     mbH,

Magdeburger Straße 36,  06112 Halle  Tel.: 0345 / 20516-0,  Fax: 0345 / 20516 -18

Rothenschirmbach, Schmalzerode, Unter-

rißdorf, Volkstedt und Wolferode

Flächennutzungsplan 2025 

    Flächennutzungsplan 2025 der Lutherstadt  Eisleben
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     R                                                  Regenrückhaltebecken

Zweckbestimmung:

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder Gewinnung von Bodenschätzen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 4 BauGB)

                                                         Flächen für Aufschüttungen

                                                         Flächen für Abgrabungen oder Gewinnung

                                                         von Bodenschätzen

Flächen für die Landwirtschaft und für Wald

(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

                                                        Flächen für die Landwirtschaft

                                                        Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4  BauGB)

                                                        Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege

                                                        und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

                                                        Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten

                                                        im Sinne des Naturschutzrechts

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

(§ 5  Abs. 4  BauGB)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, unter denen der Bergbau umgeht

                                                                           (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

 Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich mit

                                                        umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

  Flächensignatur

                                                         Punktsignatur

                                                         Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Bestand                     Planung

Einrichtungen für den Gemeinbedarf, Sport- und Spielanlagen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

                         öffentliche Verwaltung

                         Schule

                       Kirche  

                         Soziale Einrichtung

Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge

(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

                                                                                              Autobahn

                                                                                              Überörtliche und örtliche

                                                                                              Hauptverkehrsstraßen

                                                                                              Bahnanlagen

                                                                                              Rad- und Wanderwege

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr

Zweckbestimmung:

                                                                                              Segelfluggelände

Flächen für Ver - und Entsorgungsanlagen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Zweckbestimmung:

                         Elektrizität                                                                      Abwasser

                         Gas                                                                                Fernwärme

                         Wasser                                                                           Abfall

                                                                                                                Ablagerung

mit Angaben des Leitungsträgers / weiteren Angaben zur Leitung

(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

                                                        Oberirdische Hauptleitung

                                                        Unterirdische Hauptleitung

                                                        Umgrenzung von Gesamtanlagen,

                                                        die dem Denkmalschutz unterliegen (Denkmalbereiche)

                         Gesundheitseinrichtung

                         Kulturelle Einrichtung

                       Sport- / Freizeiteinrichtung

                         Feuerwehr

Flächen für Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen

(Nachrichtliche Übernahme)

A/E

Maßstab  1: 10 000

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

ROTHEN-
SCHIRMBACH

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen

                                                                           (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 BauGB)

oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes

ehem. Lademann-

schacht

Nordhalde

A/E

A/E

OBERRISSDORF

(FFH) Fauna-Flora-Habitat-Gebiet

                                                        (N) Naturschutzgebiet

                                                        (L) Landschaftsschutzgebiet

                                                        (ND) Naturdenkmal

                                                        (LB) geschützter Landschaftsbestandteil

Natura  2000  Gebiet

(NUP)   Naturpark

Schutzgebiete und Schutzobjekte:

Bestand                     Planung

Darstellung auf der Grundlage von Daten des

Raumordnungskatasters des Landes

Sachsen-Anhalt (ROK).

Mit Genehmigung des Landesverwaltungsamtes

Gen.-Nr.: LVwA309/075/10.

Darstellung auf der Grundlage der Topographischen

Karte  1:10000. Mit Erlaubnis des Landesamtes

für Vermessung und Geoinformation

Sachsen-Anhalt vom 26.01.2009

Erlaubnisnummer: LVermGeo/A9-46689-2009-14

"Darstellung auf der Grundlage von Daten der

 Regionalen Planungsgemeinschaft Halle.

 Mit Genehmigung der Regionalen

 Planungsgemeinschaft Halle,

 Gen.-Nr.:   RPGH / REP-Halle / 18-2012".

mit den Ortschaften Bischofrode, Burgsdorf, Hedersleben, Osterhausen,

Polleben, Rothenschirmbach, Schmalzerode, Unterrißdorf, Volkstedt

und Wolferode

A/E

B B                                                        (B) Biotop

"Unteres Saaletal"

WOLFERODE

Umgrenzung von Flächen für die

Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz

und die Regelung des Wasserabflusses mit 

A/E

VOLKSTEDT

Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

     Ü                                                  Überschwemmungsgebiet

Planfeststellungsverfahren

Wilder Graben + Deiche

L
 2

2
3

Planzeichen für Bauleitpläne

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Bauflächen / Baugebiete

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Bestand                     Planung

Verfahrensvermerke

Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB / § 4 Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum Flächennutzungsplan mit

Begründung und Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung in der Fassung vom Mai 2010 hat in

der Zeit vom 21.06.2010 bis einschließlich 21.07.2010 in der Lutherstadt Eisleben und den Ortschaften

stattgefunden. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am 11.06.2010 durch Abdruck im

Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben Nr. 06/2010 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und

mit dem Vorentwurf des Flächennutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht als gesonderter Teil

der Begründung in der Fassung vom  Mai 2010 mit Schreiben vom 09.06.2010 frühzeitig beteiligt und

aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben.

Lutherstadt Eisleben, den ………………….

- Siegel -                                                                     Die Oberbürgermeisterin

Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am 24.04.2012 den Entwurf des

Flächennutzungsplans mit Begründung in der Fassung vom Februar 2012 gebilligt und die öffentliche

Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen (Beschluss-Nr. 24/325/12).

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am 06.06.2012 durch Abdruck im Amtsblatt der

Lutherstadt Eisleben Nr. 6/2012 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom Februar 2012 mit Begründung und

Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

14.06.2012 bis einschließlich 16.07.2012 in der Lutherstadt Eisleben und den Ortschaften öffentlich

ausgelegt.

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und

mit dem Vorentwurf des Flächennutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht als gesonderter Teil

der Begründung in der Fassung vom  Februar 2012 mit Schreiben vom 09.06.2012 frühzeitig beteiligt und

um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.

Lutherstadt Eisleben, den ………………….

- Siegel -                                                                     Die Oberbürgermeisterin

Verkürzte öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB

Aufgrund der eingegangenen Anregungen und Hinweise aus der öffentlichen Auslegung des Entwurfs in

der Fassung vom Februar 2012 nach § 3 Abs. 2 BauGB der eingegangenen Anregungen und Hinweise

aus der Information der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB

wurde es erforderlich, den Entwurf des Flächennutzungsplans vom Februar 2012 mit Begründung und

Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung in Teilen zu ändern und gemäß § 4a Abs. 3 BauGB

erneut auszulegen und die Stellungnahmen der durch die Änderung betroffenen Öffentlichkeit sowie die

berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut einzuholen.

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am 30.10.2012 der Änderung von Teilflächen

des Entwurfs vom Februar 2012 sowie Teilen der  Begründung und des Umweltberichts als gesonderter

Teil der Begründung zugestimmt und dabei bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten

Teilen des Entwurfs (Fassung vom Oktober 2012) abgegeben werden können (Beschluss-Nr. 28/410/12).

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am 12.12.2012 durch Abdruck im Amtsblatt der

Lutherstadt Eisleben Nr. 12/2012 ortsüblich bekannt gemacht.

Die geänderten Teile des Entwurfs, der Begründung und des Umweltberichts als gesonderter Teil der

Begründung in der Fassung vom Oktober 2012 wurden gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom

19.12.2012 bis 09.01. 2013 in der Lutherstadt  Eisleben öffentlich ausgelegt. Die berührten Behörden und

Träger öffentlicher Belange wurden über die verkürzte öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB

informiert und mit den geänderten Teilen des Flächennutzungsplanentwurfs, der Begründung und des

Umweltberichts als gesonderter Teil  der Begründung in der Fassung vom Oktober 2012 mit Schreiben

vom 03.12. 2012 beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.

Lutherstadt Eisleben, den …………………

- Siegel -                                                                     Die Oberbürgermeisterin

Abwägungs- und Feststellungsbeschluss

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat die im Rahmen der Beteiligung der

Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen

und Hinweise a) aus der förmlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB / sowie

b) aus der verkürzten Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB

in seiner Sitzun g am 12.02.2013 geprüft (Beschluss-Nr. 30/446/13 und Beschluss-Nr. 30/447/13.

Die Beschlüsse zu a) und b) wurden am 27.02.2013 durch Abdruck im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben

Nr. 2/2013 ortsüblich bekannt gemacht. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat

a) den Entwurf des Flächennutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht als gesonderter Teil der

Begründung vom Februar 2012 unter Berücksichtigung der Abwägung zu den Stellungnahmen gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB sowie

b) die Änderungen von Teilflächen des Entwurfs vom Oktober 2012 mt Begründung und Umweltbericht

als gesonderter Teil der Begründung unter Berücksichtigung der Abwägung zu den Stellungnahmen

gemäß § 4a Abs. 3 BauGb in seiner Sitzung am 12.02.2012 festgestellt (Beschluss-Nr. 30/448/13).

Der Beschluss wurde am 27.02.2013 durch Abdruck im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben Nr. 2/2013

ortsüblich bekannt gemacht.

Lutherstadt Eisleben, den …………………..

- Siegel -                                                                     Die Oberbürgermeisterin

                                                         Wohnbauflächen

                                                         Gemischte Bauflächen

                                                         Gewerbliche Bauflächen

                                                         Sonstige Sondergebiete

                                                         mit Zweckbestimmung:

Genehmigung

Das Landesverwaltungsamt hat den Flächennutzungsplan mit Begründung und Umweltbericht

als gesonderter Teil der Begründung mit Verfügung vom ............................

Az. ......................................gemäß § 6 BauGB mit Auflagen / Maßgaben genehmigt.

Magdeburg, den ......................

- Siegel -                                                                     Landesverwaltungsamt

Ausfertigung

Der Flächennutzungsplan mit Begründung und Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung wird

hiermit ausgefertigt.

Lutherstadt Eisleben, den …………………..

- Siegel -                                                                     Die Oberbürgermeisterin

Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht als

gesonderter Teil der Begründung wurde am...............................durch Abdruck im Amtsblatt der

Lutherstadt Eisleben Nr. ............................ gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Dabei wurde auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit  des

Flächennutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung

hingewiesen.

Hiernach wird eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher

Mangel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach

Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Lutherstadt Eisleben unter

Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Mit der Bekanntmachung ist der Flächennutzungsplan der Lutherstadt Eisleben mit Begründung und

Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung wirksam geworden.

Lutherstadt Eisleben, den ......................

- Siegel -                                                                     Die Oberbürgermeisterin

                                                         Freizeit, Erholung, Sport

                                                         Photovoltaik

                                                         Festplatz (Festpl.)

                                                         Einzelhandel,

                                                         Einzelhandel

                                                         Bildungszentrum

                                                         Altentagesstätte

                                                         Klinik

                                                         Justizvollzugsanstalt (JVA)

                                                         Tennishalle (Tennis)

                                                         Tierhaltung

                                                         Windenergie (Wind)

                                                         gesundh. Dienstleistungen

                                                         Straßenmeisterei

(bei Ausdruck auf 5 Blättern, Rollenbreite DIN A0)
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